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Accounting News –  
Aktuelles zur Rechnungslegung  
nach HGB und IFRS
Die erkenntnis, dass jede regel nur so wirksam ist, wie das enforcement, mit 
dem ein regelverstoß aufgedeckt und gegebenenfalls sanktioniert wird, führte 
vor fast genau zehn Jahren zur gründung der Deutschen Prüfstelle für rech-
nungs legung e. V. (DPr). Dabei war allen beteiligten klar: eine „wahre“ Aus-
legung gerade der IFrs kann es in vielen bereichen angesichts des mit der 
Anwendung einher gehen den ermessen spielraums nicht geben.

Als fallverantwortlicher Prüfer der ersten stunde habe ich so vor allem ein 
gespür dafür entwickelt, wie weit eine regelauslegung sachgerechterweise 
getrieben wer den kann. Diese erfahrung gebe ich mittlerweile in meinem 
neuen Auf gaben bereich bei KPMg wei ter. Nicht nur für den letzt genannten 
bereich ist der jähr liche Tätig keitsbericht der DPr Pflichtlektüre für kapi tal-
markt orien tierte unter neh men. 

Darüber hinaus möchte ich sie besonders auf unsere neue 
rubrik „Accounting im Dialog“ hinweisen. In dieser Aus-
gabe gibt Michael brücks einen Über blick über die ersten 
erfah rungen mit IFrs 15 bei der Deutschen Telekom. Ich 
wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

 Ihr  
Olaf Haegler  
senior Manager, Accounting Centre of excellence, berlin



2 | Accounting News | Ausgabe März 2015

1Topthema

DPR-Fehlerquote bleibt auf niedrigem Niveau 

Der am 28. Januar 2015 durch die 
Deutsche Prüfstelle für rechnungs-
legung (DPr) veröffentlichte Tätig-
keits bericht 2014 vermittelt ein 
posi tives bild: Die Fehlerquote von 
Prü fungen der rechnungslegung 
börsennotierter unternehmen durch 
die DPr ist im vergangenen Jahr mit 
circa 13 Prozent auf einem niedrigen 
Niveau geblieben. ein besonderes 
Augenmerk hat die DPr bei ihren Prü-
fungen auf den Lagebericht gelegt.

Abgeschlossene DPR-Prüfungen 
und Fehlerquoten
Die DPr hat im Jahr 2014 insgesamt 
104 Prüfungen (Vorjahr 110) abge-
schlos sen. Der überwiegende Teil der 
Prüfungen bezog sich auf anlassun ab-
hängige stichprobenprüfungen (99). 
Anlassprüfungen (3) und Prüfungen 
durch Anweisung der übergeordneten 
bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungs aufsicht (baFin) (2) machen nur 
einen geringen Anteil aus. Noch im 
Vorjahr wurden zwölf Anlass- und 
Verlangensprüfungen durchgeführt. 
Insgesamt hieß das urteil in 13 Fällen: 
„Fehlerhafte rechnungslegung“. 
Das entspricht einer Fehlerquote von 
13 Prozent (Vorjahr: 14 Prozent). Damit 
hat sich die Fehlerquote auf niedrigem 
Niveau stabilisiert. 

Die zustimmungsquote zu ausge-
sproch enen Fehlerfeststellungen ist 
2014 leicht auf 77 Prozent gestiegen 
(Vorjahr: 71 Prozent). sobald ein unter-
nehmen einer ausgesprochenen Feh-
lerfeststellung nicht zustimmt, unter-
zieht die baFin den Abschluss einer 
erneuten Prüfung. Im Jahr 2014 hat 
die baFin drei derartige Fälle bearbei-
tet und in zwei Fällen das ergebnis 
der DPr bestätigt.

DPR-Prüfungen als fester Bestand-
teil der Corporate Governance für 
kapitalmarktorientierte Unternehmen
Die Hauptgründe für die weiterhin 
niedrige Fehlerquote sieht die DPr 
in der erhöhten sensibilität von Auf-
sichts räten und Prüfungsausschüssen 
gegenüber einem möglichen enforce-

ment-Verfahren, dem hohen Maß 
an stabilität in den internationalen 
rech nungslegungsstandards in der 
jüngs ten Vergangenheit und in den 
positiven Auswirkungen der Präven-
tivmaßnah men der DPr. Die Tatsache, 
dass kleine unternehmen den regu-
lierten Markt verlassen und damit ihr 
Anteil an der enforcement-grundge-
samtheit sinkt, spielt ebenfalls eine 
rolle bei der stabilisierung der Fehler-
quote. Hierbei ist jedoch zu beachten, 
dass die meisten Fehler bei unterneh-
men, die keinem Index angehören, 
festgestellt wurden (siehe grafik). 

Überraschenderweise zeigen sich im 
Jahr 2014 im Hinblick auf die Fehler-
quote große unterschiede in Abhän-
gig keit von der unternehmensgröße: 
Die Fehlerquote kleiner und mittel-
großer unternehmen liegt bei 16 Pro-
zent (bei 75 geprüften unternehmen). 
In der gruppe großer, indexnotierter 
unternehmen wurde nur bei einem 
von 29 geprüften unternehmen eine 
fehlerhafte rechnungslegung fest-
gestellt.

Berichterstattung in Anhang und 
Lagebericht häufige Fehlerquellen
Die meisten Fehler betreffen die 
unzureichende berichterstattung 
in Anhang und Lagebericht. eine 
reihe an Fehlern resultieren auch 
aus Anwendungsschwierigkeiten in 
den bereichen Finanzinstrumente 
und unter nehmenserwerbe bezie-
hungsweise -veräußerungen sowie 
Folge fragen der goodwill-ermittlung 
und -folgebewertung. Weiterhin wur-
den einzelfehler bei der bilanzierung 
von Vorräten sowie der ertragsreali-
sierung festgestellt.

Anwendung von DRS 20
Von den im abgelaufenen Jahr unter-
suchten unternehmen  haben 43 unter-
 nehmen Drs 20 erstmalig angewen-
det. 25 der Verfahren wurden 2014 
ohne Fehlerfeststellung beendet. 
gleichwohl formulierte die DPr ins-
besondere in bezug auf die risiko-
berichterstattung Hinweise zur künf-
tigen Verbesserung der bericht er-
stattung. Nachholbedarf wird auch 
bei der konsistenten Darstellung der 
bedeutsams ten Leistungsindikatoren 
in den unter schiedlichen Teilen des 
Lage berichts gesehen.

Abb. 1:  
Abgeschlossene DPR-Prüfungen nach Indizes und Fehlerquote

Quelle: entnommen aus DPr Tätigkeitsbericht 2014
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Konsequenzen einer 
Fehlerfeststellung
um die Auswirkung ihrer Arbeit über-
prüfen zu können, kontrolliert die DPr 
seit 2013, ob unternehmen, gegen-
über denen im Vorjahr eine Fehlerfest-
stellung ausgesprochen wurde, im 
Folgeabschluss Korrekturen vorge-
nom men haben. Von den 15 unter-
nehmen, die die DPr in ihre Nach-
schau einbezogen hat, haben acht ihre 
Fehler korrigiert. Drei gesellschaften 
hatten sich zwischenzeitlich aus dem 
regulierten Kapitalmarkt zurückgezo-
gen und unterliegen damit nicht länger 
dem DPr-enforcement. Für zwei 
gesellschaften ist noch ein Verfahren 
bei der baFin anhängig und für zwei 
weitere lag der betreffende Abschluss 
aus anderen gründen 2014 nicht vor.

Auch Hinweise sind wirksam
2014 hat die DPr zusätzlich überprüft, 
inwieweit in den Vorjahren gegebene 
Hinweise zur Verbesserung der rech-
nungslegung von den unternehmen im 
nachfolgenden Abschluss berücksich-
tigt wurden. Auch hier zeigt sich eine 
hohe Akzeptanz der DPr: bei 21 von 
35 unternehmen, die 2013 Hinweise 
erhalten hatten, ließ sich nachvollzie-
hen, dass diese Hinweise umgesetzt 
wurden. bei elf unternehmen ließ sich 
die umsetzung entweder nicht nach-
prüfen oder aber die resultierenden 
effekte waren unwesentlich. Für drei 
unternehmen lag kein Abschluss vor.

Bessere Rechnungslegung 
durch konstruktiven Austausch
Dem ziel einer verbesserten Kommu-
nikation und zusammenarbeit sowie 
eines konstruktiven erfahrungsaus-
tauschs folgend, hat die DPr 2014 
erneut gespräche mit den Vorständen 
beziehungsweise geschäftsführern 
der marktführenden Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften geführt. Darüber 
hinaus hat die DPr Workshops mit 
Vorständen und Aufsichtsräten durch-
geführt, so etwa im Oktober 2014 
einen Workshop mit Finanzvorständen 
und Prüfungsausschussvorsitzenden 
von Immobiliengesellschaften zur 
Diskussion der branchenspezifischen 
besonderheiten.

Internationale Einbindung  
der DPR geht weiter
Im abgelaufenen Jahr hat die Euro
pean Securities and Markets Authority 
(esMA) zum zweiten Mal europäische 
enforcement-schwerpunkte veröf fent-
licht. Weiterhin veröffentlichte die 
esMA einen report, in dem rech-
nungs legungsfragen zur Abbildung 
von unternehmenszusammenschlüs-
sen adressiert werden (review on 
the application of accounting require-
ments for business combinations in 
IFrs financial statements), sowie ein 
Konsultationspapier, das Leitlinien zur 
Darstellung alternativer Leistungsindi-
katoren enthält (esMA guidelines on 
Alternative Performance Measures).

2014 wurden darüber hinaus einheit-
liche Leitlinien für ein europäisches 
enforcement (Cesr standards on 
Financial reporting) verabschiedet, 
an deren entwicklung die DPr beteiligt 
war. Hierbei ist hervorzuheben, dass 
das zweistufige deutsche enforce-
ment- Verfahren den Vorgaben der 
verabschiedeten Leitlinien ent spricht.

Die DPr nahm auch 2014 an den 
mehrmals jährlich stattfindenden 
European Enforcers Coordination 
Sessions (eeCs) teil, bei denen aus-
gewählte IFrs-Fälle, teilweise vor der 
entschei dung im jeweiligen nationalen 
Verfah ren, diskutiert werden. 

Ausblick
Mit Veröffentlichung der neuen Prü-
fungsschwerpunkte für das Jahr 2015 
hat sich die DPr erneut zum ziel 
gesetzt, die Qualität der Abschlüsse 
bei gleichbleibend hoher Prüfungs-
intensität sicherzustellen. Der Dialog 
mit den Aufsichtsräten deutscher kapi-
talmarktorientierter unternehmen und 
den Prüfungsausschussmitgliedern 
wird fortgeführt. 

Darüber hinaus möchte die DPr eng 
mit den europäischen enforcement-
Institutionen zusammenarbeiten. ziele 
sind eine weitere Verbesserung der 
Qualität von enforcement-Aktivitäten 
sowie die europaweit einheitliche 
Anwendung von IFrs-Vorschriften.
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2 Hgb-rechnungslegung

Formulierungsvorschläge für Änderungen am Deutschen 
Corporate Governance Kodex veröffentlicht

Die Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance 
Kodex hat am 25. Februar 2015 For-
mu lierungs vorschläge für Änderun-
gen am Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex (DCGK) für deutsche 
börsennotierte Gesellschaften 
ver öffent licht.
Die vorgeschlagenen änderungen 
folgen „dem grundsatz, nicht mehr 
Notwendiges zu streichen, Präzisie-
rungen vorzunehmen, wo es sinnvoll 
ist, zwischenzeitliche gesetzesände-
rungen nachzuvollziehen und materi-
elle änderungen mit großer zurück-
haltung vorzusehen.“ entsprechend 
werden nur wenige materielle ände-
rungen vorgeschlagen.

Der Aufsichtsrat einer börsennotierten 
gesellschaft soll künftig unterneh-
mens spezifisch die Höchstdauer der 
zugehörigkeit zu diesem gremium 
definieren. Die regierungskom mis-
sion erhofft sich durch die stetige 

erneuerung  des gremiums positive 
effekte – frischer blick und neue 
Impulse – auf die Aufsichtsratsarbeit.

Außerdem wird vorgeschlagen, dass 
der Aufsichtsrat den Kandidaten für 
die Wahl in den Aufsichtsrat in zukunft 
mitteilen soll, welcher zeitaufwand für 
die qualifizierte Wahrnehmung des 
Mandats erwartet wird. Im gegensatz 
zu einer pauschalen Mandatsgrenze 
sollen die individuellen Verhältnisse 
dadurch besser berücksichtigt und 
sichergestellt werden, dass jedes 
Aufsichtsratsmitglied genügend zeit 
für die Wahrnehmung des Mandats 
aufbringen kann.

Im einklang damit soll im bericht des 
Aufsichtsrats künftig darüber infor-
miert werden, falls ein Mitglied des 
Aufsichtsrats die zeitlichen erwar tun-
gen im Wesentlichen nicht erfüllt hat. 
Die zeitlichen erwartungen sind ins-
besondere dann nicht erfüllt, wenn 

ein Mitglied nur an der Hälfte oder 
weniger sitzungen des Aufsichtsrats 
persönlich teilnimmt.

Daneben wird eine reihe nicht mate-
rieller Anpassungen vorgeschlagen. 
unter anderem sollen die empfeh lun-
gen zur unverzüglichen Inlandsbe-
kannt   gabe von im Ausland ver öffent-
lich ten Informationen und zur Ver  öf-
fent  lichung einer Liste von „Dritt -
unternehmen“ gestrichen werden. 
In bei den Fällen sieht die regierungs-
kommission die bestehenden gesetz-
lichen Vorschriften als ausreichend an.

Die Kommentierungsfrist des ent-
wurfs endet bereits am 1. April 2015. 
Die regierungskommission wird die 
bis dahin eingegangenen stellung-
nahmen in ihrer abschließenden bera-
tung Anfang Mai 2015 berücksichti-
gen. Die dann beschlossene Fassung 
wird mit einer Veröffentlichung im 
elektro nischen bundesanzeiger in 
Kraft treten.
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3 IFrs-rechnungslegung

Das International Accounting Stan-
dards Board (IASB) hat einen Entwurf 
zu Änderungen an IAS 1 Darstellung 
des Abschlusses veröffentlicht. 
Die vorgeschlagenen änderungen 
dienen der Klarstellung der Kriterien 
für die Klassifizierung von schulden 
als kurz- oder langfristig.

Nach aktuellen Vorschriften ist eine 
schuld als kurzfristig zu klassifizieren, 
wenn eins der vier alternativen Kriteri-
en in IAs 1.69 einschlägig ist. Daran 
soll im Kern nichts geändert werden. 
Nach dem vierten Kriterium ist eine 
schuld kurzfristig, wenn das unter-
nehmen nicht das uneingeschränkte 
recht hat, die erfüllung der schuld um 
mindestens zwölf Monate nach dem 
bilanzstichtag zu verschieben.

Mit entwurf eD/2015/1 schlägt das 
IAsb zur Klarstellung dieses Krite-
riums vor, dass 

•	 nur	die	Rechte	zu	betrachten	sind,	
die am bilanzstichtag bestehen,

•	 nicht	nur	unbedingte	Rechte,	wie	es	
derzeit heißt, sondern auch bedingte 
rechte zu berücksichtigen sind und 
diese bedingten rechte ausschließ-
lich nach den Verhält nissen, die am 
bilanzstichtag rele vant sind, beur-
teilt werden sollen.

Die Klarstellung führt beispielsweise 
dazu, dass eine schuld dann als lang-
fristig zu klassifizieren ist, wenn dem 
unternehmen bereits am bilanzstich-
tag das (bedingte) recht eingeräumt 
wird, die erfüllung mehr als zwölf 
Monate zu verschieben, solange eine 
bestimmte Kreditvereinbarung (zum 
beispiel einhaltung bestimmter Liqui-
di tätskennzahlen) nicht verletzt wird. 

Dabei kommt es nicht darauf an, wie 
sich die Kennzahlen im bilanzauf stel-
lungszeitraum entwickeln oder wel-
che entwicklung im folgenden zwölf- 
Monats-zeitraum erwartet wird. 
Aus schlaggebend sind allein die 
Verhältnisse am bilanzstichtag: Ist 
die Kreditvereinbarung und damit 
die bedingung für die Ausübung des 
rechts am stichtag erfüllt, wird das 
recht bei der Klassifizierung der 
schuld berücksichtigt – mit der Folge, 
dass die schuld als langfristig klassi-
fiziert wird.

zudem soll klargestellt werden, dass – 
für zwecke der Klassifizierung der 
schuld – unter dem begriff der „erfül-
lung“ die Übertragung von barmitteln, 
eigenkapitalinstrumenten oder sons-
tigen Vermögenswerten oder Leis-
tungen an eine gegenpartei zu ver-
stehen ist.

zur besseren Lesbarkeit des standards 
schlägt das IAsb des Weiteren vor, 
eine Neuordnung derjenigen Para gra-
fen vorzunehmen, in denen Positiv- 
und Negativ-beispiele zu dem vier-
ten Kriterium enthalten sind. Diese 
Anwen dungsbeispiele thematisieren 
refinanzierungsvereinbarungen sowie 
Verletzungen von Kreditvereinbarun-
gen und deren Auswirkungen auf die 
Klassifizierung von schulden nach ihrer 
Fristigkeit. 

ein erstanwendungszeitpunkt wird 
noch nicht vorgeschlagen, eine vor-
zeitige Anwendung soll jedoch gestat-
tet werden. es ist vorgesehen, dass 
die änderungen des IAs 1 retrospektiv 
anzuwenden sind.

Die Kommentierungsfrist für den 
entwurf endet am 10. Juni 2015.

Proposed Amendments to IAS 1 – IASB veröffentlicht einen 
Entwurf zu Änderungen an IAS 1 Darstellung des Abschlusses 

Die vorgeschlagenen änderungen 
von IAs 1 dienen im Wesentlichen 
der Klarstellung bislang häufig 
diskutierter Detailregelungen des 
IAs 1. bei umsetzung der Vor-
schläge dürfte die Klassifi zie rung 
von schulden als kurz- oder lang-
fristig künftig für den bilan zie ren-
den einfacher werden, wes halb die 
änderungen grundsätzlich zu 
begrüßen sind.

Praxishinweise

Der entwurf eD/2015/1 Klassifi
zierung von Schulden dient der 
Klarstellung der regelungen zur 
Klassifizierung von schulden als 
kurz- oder langfristig.

Im Wesentlichen wird klargestellt, 
dass es bei der beurteilung, ob 
ein recht zum Aufschieben der 
Fällig keit einer schuld besteht, 
auf die bestehenden (unbedingten 
und bedingten) rechte und Ver-
hält nisse am Abschlussstichtag 
ankommt.

Der entwurf sieht schließlich vor, 
dass die erstmalige Anwendung 
der vorgesehenen änderungen an 
IAs 1 retrospektiv erfolgen soll.

Kurz gefasst
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4 Accounting im Dialog

Das sagt Michael brücks im Interview zur einführung von IFrs 15 bei der 
Deutschen Telekom. Wie die erfahrungen und bedürf nisse der branche 
in den standardsetzungsprozess eingeflossen sind, wie das größte 
deutsche Telekommunikationsunternehmen mit den Heraus for de run gen 
des Projekts umgeht und wo es aktuell steht, darüber berichtet er im 
gespräch mit Oliver beyhs.

Der Veröffentlichung von IFRS 15 im 
Mai 2014 ging ein rund fünf Jahre 
währender Beratungs- und Kom  men-
tierungsprozess voraus. Die Tele kom-
munikationsbranche hat diesen 
Prozess intensiv begleitet. Wie ist 
der Dialog zwischen IASB und IFRS-
Anwendern aus Ihrer Sicht verlaufen?
einerseits empfanden wir die Dialog-
bereitschaft des IAsb als positiv. Wir 
haben uns vielfach mit dem board 
und dem staff des IAsb austauschen 
können, unter anderem in Form von 
„educational sessions“ und einer 
Diskussionsrunde zwischen dem 
IAsb und den CFOs der großen 
europäischen Tele kommuni kations-
unter nehmen; auch wurden einzelne 
änderungsvorschläge aus unseren 
Comment Letters zu den beiden stan-
dardentwürfen in IFrs 15 berücksich-
tigt. Mit dem Portfolioansatz konnten 
wir eine unserer zentralen Forderun-
gen durchsetzen. Andererseits hätten 
wir natürlich gern die sogenannte 
„cash restriction“ beibehalten. bei 
der Cash restriction geht es um eine 
bislang explizit in den us-gAAP ent-
haltene regelung, die insbesondere 
in der Telekommunikationsbranche ein 
zu starkes zeitliches Auseinanderfallen 
von rechnungsstellungen gegenüber 
den Kunden auf der einen seite und 
nach IFrs zu realisierenden umsatzer-
lösen auf der anderen seite verhindert.

Sie sprechen den Portfolioansatz an. 
Könnten Sie kurz erläutern, worin 
dieser Ansatz besteht und wie er sich 
auf die Telekommunikationsbranche 
auswirken wird?
Nach dem Portfolioansatz muss der 
neue standard nicht auf einzelver-
tragsebene angewendet werden, 
wenn sich gleichartige Verträge zu 
gruppen zusammenfassen lassen. 
eine betrachtung auf einzelver trags-
ebene hätte bedeutet, dass wir für 
jeden einzelnen von vielen Millionen 
Verträgen dokumentieren müssten, 
welche Daten und Annahmen der 
umsatzermittlung zugrunde liegen. 
Das hätte immense Kosten durch die 
umstellung von software und billing-
systemen für die gesamte branche 
bedeutet. In unserem noch laufenden 
Projekt ist es uns gelungen, zum bei-
spiel die rund 30 Millionen Mobilfunk-
verträge mit Privatkunden in Deutsch-
land zu wenigen homogenen Portfolios 
zusammenzufassen. unsere umsatz-
erlöse werden dann auf ebene dieser 
Portfolios ermittelt und erfasst. gleich-
wohl muss der Nachweis erbracht 
werden, dass der Portfolio ansatz im 
Wesentlichen zum gleichen ergebnis 
führt wie eine einzelbetrachtung, was 
Mathematiker und IT-spe zialisten bei 
uns eine zeit lang beschäftigt hat. 
Heute können wir den Nach weis 
bereits erbringen.

Was sind für Sie die wesentlichen 
Änderungen, die Ihnen bei der ersten 
Lektüre von IFRS 15 sofort ins Auge 
gesprungen sind?
Die Neuregelungen werden unterneh-
men der Telekommunikationsbranche 
aus zwei gründen erheblich treffen. 

„ Die Neuregelungen werden die  
Telekommunikationsbranche erheblich treffen.“

IM
DIALOG

AC
COUNTING

ACCOUNTIN
G

Oliver Beyhs leitet bei 
KPMG das Accounting 
Centre of Excel lence, 
ein Team von Rech 
nungs  legungs beratern, 
die insbesondere kapi
tal marktorientierte 
Unternehmen in 
unter schiedlichen 
Fragestellungen der Rechnungslegung und 
Unter nehmens bericht erstattung unter stützen.

Oliver Beyhs

„ Mit dem Portfolioansatz 
konn ten wir eine unserer 
zen tralen Forderungen 
durchsetzen.“

Michael Brücks ist seit 
2004 Leiter Principles, 
Policies and Research 
im Group Accounting 
der Deutschen 
Telekom AG. 

Zuvor war er ab 2000 
Projektmanager und 
ab 2002 Technical Director beim Deutschen 
Rechnungslegungs Standards Committee. 
Von Oktober 1998 bis Dezember 1999 war er 
bei der Bewag AG (heute Vattenfall Europe) 
tätig. Von 1994 bis Ende 1998 war er Mit ar
beiter im Department of Professional Practice 
von KPMG. Herr Brücks ist Mitherausgeber 
des Kommentars „Internationales Bilanzrecht“ 
(StollfußVerlag, Bonn) sowie Autor zahl
reicher Veröffentlichungen zur inter natio
nalen Rechnungslegung.

Michael BrücKs
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erstens betreiben diese unternehmen 
ein Massengeschäft mit vielen Millio-
nen individualisierten Verträgen, die 
wiederum in der regel ein bündel 
aus verschiedenen Lieferungen und 
Leistungen enthalten, sogenannte 
Mehrkomponentengeschäfte. Typisch 
hierfür ist zum beispiel die Kombi-
nation aus Mobiltelefon und service-
vertrag. zweitens ist als typisches 
Merkmal des geschäftsmodells das 
Mobilfunkgerät in der regel stark 
subventioniert.

Die besondere Problematik besteht 
nun darin, dass nach IFrs 15 vorge-
sehen ist, die vom Kunden für ein 
Mehrkomponentengeschäft zu 
erbringende gegenleistung nach 
dem Verhältnis der – gegebenenfalls 
zu schätzenden – einzelveräußerungs-
preise auf die abgrenzbaren Kompo-
nenten (zum beispiel Mobiltelefon 
und monatliche servicegebühr) aufzu-
teilen. Obwohl das Mobilfunkgerät im 
rahmen eines „Postpaid-Vertrags“ 
typischerweise stark subventioniert 
ist, ist dennoch ein nicht unbeträcht-
licher Teil des gesamtumsatzes auf 
das gerät zu allokieren und unmittelbar 
zum zeitpunkt der Lieferung an den 
Kunden erfolgswirksam zu erfassen. 
Das neue Modell führt damit zu einer 
völligen entkopplung von umsatzreali-
sierung und rechnungsstellung, das 
heißt künftig kann der umsatz damit 
nicht mehr aus den bestehenden 
IT-systemen abgeleitet werden.

Weitere Punkte sind die Aktivierung 
von grenzkosten bei Vertragsabschlüs-
sen und -verlängerungen, die Identifi-
zierung der einzelnen Leistungsver-
pflichtungen und der Ausweis der 
nach IFrs 15 neuen Posten „contract 
assets“ und „contract liabilities“. 

Wo steht Ihr Implemen tierungs-
projekt momentan und wie sieht 
Ihre Road Map aus?
Mit dem Implementierungsprozess 
haben wir vor etwa zweieinhalb Jahren 
begonnen. Wir haben zunächst die 
neuen Anforderungen von IFrs 15 
im rahmen eines Pilotprojekts für 
unsere deutschen Konzerngesell-
schaften analysiert. Von den ergeb-
nissen dieses Pilotprojekts profitieren 

auch unsere ausländischen Konzern-
gesellschaften. In einem dreiphasi-
gen Verfahren werden zunächst die 
unterschiedlichen geschäftsmodelle 
analysiert, und es wird ein etwaiger 
Anpassungsbedarf durch den Über-
gang von IAs 18 auf IFrs 15 identifi-
ziert. Dann werden Anforderungen an 
die IT definiert; wir werden also die 
Accounting-sprache in die IT-sprache 
übersetzen. In einem dritten schritt 
werden wir auf basis der bestehenden 
billing-systeme ein Tool entwickeln, 
das IFrs-15-konforme umsatzerlöse 
generiert. Der zeit befinden wir uns bei 
den deutschen Konzerngesellschaften 
in der zweiten Phase des Projekts. 
bei fast allen ausländischen betei li-
gungs gesellschaften haben wir die 
erste Phase ebenfalls bereits abge-
schlossen. 

Welche Auswirkungen hat IFRS 15 
auf andere Bereiche abseits des 
Rech nungs wesens?
Der neue standard strahlt mit seinen 
veränderten umsatzzahlen auch auf 
unsere Kapitalmarktkommunikation 
aus. Daneben wirkt er auch auf das 
Controlling und die unternehmens-
steuerung ein. Da künftig aufgrund 
der bereits erläuterten Verschiebun-
gen zwischen „handset revenue“ und 
„service revenue“ heute gebräuch-
liche branchenspezifische Kennzah-
len – zum beispiel der ArPu („average 
(service) revenue per user“) – verzerrt 
werden, sind möglicherweise auch 
Auswirkungen auf Incentivierungs-
modelle nicht auszuschließen.

Wie haben Sie bei der Deutschen 
Telekom Ihr Projektteam zur Imple-
mentierung personell besetzt?
Die Projektleitung liegt im group 
Accounting. Die dortige grundsatz-
abteilung hat zunächst den standard-
setzungsprozess des IAsb begleitet. 
Darüber hinaus haben wir ein Kern-
team aus rund 15 Personen gebildet, 

das für die umsetzung des IFrs 15 
verantwortlich ist. In den einzelnen 
Ländern gibt es außerdem Projekt-
teams, die das Wissen aus dem Kern-
team in ihre gesellschaften weitertra-
gen. Mit diesem Ansatz erhoffen wir 
uns möglichst viele synergien für 
unsere beteiligungen im Ausland.

Können Sie die Effekte aus der Ein-
führung von IFRS 15 heute bereits 
abschätzen?
Durch die erstanwendung erwarten 
wir voraussichtlich einen positiven 
einmaleffekt in Form von zeitlich vor-
gezogenem umsatz, der allerdings in 
die gewinnrücklage eingehen wird, 
also keinen einfluss auf unser Jahres-
ergebnis haben wird. Dieser effekt 
wird durch die subventionierten end-
geräteverkäufe verursacht, die nicht 
mehr zum vertraglichen Verkaufspreis, 
sondern zum relativen einzelveräuße-
rungspreis gemäß IFrs 15 bewertet 
werden. Insgesamt erwarten wir in 
den Jahren nach der erstanwendung 
in der gewinn-und-Verlust-rechnung 
aus heutiger sicht voraussichtlich 
keine wesentliche Auswirkung auf 
den Periodenerfolg im Vergleich zu 
den umsätzen nach IAs 18. Wie 
bereits erwähnt, werden jedoch die 
Hardwareumsätze zulasten der ser-
viceumsätze steigen. Darüber hinaus 
ist tendenziell in Perioden mit einem 
Kundenwachstum mit höheren umsät-
zen im Vergleich zur aktuellen bilanzie-
rung zu rechnen, während in Perioden 
mit einem Kundenrückgang entspre-
chend niedrigere umsätze anfallen.

Sehen Sie dem Datum der Erst-
anwendung mit Gelassenheit oder 
angesichts der Größe der Aufgabe 
mit Sorge entgegen?
Von uns wird der vom IAsb gesetzte 
Termin aus heutiger sicht als realis-
tisch eingeschätzt, da wir uns mit 
der Thematik bereits seit Längerem 
auseinandersetzen und zuversichtlich 
sind, dass wir bis 2016 mit den not-
wendigen Arbeiten fertig sein werden. 
An diesem zeitplan halten wir fest, 
auch wenn es vor allem in den usA, 
aber auch in europa seitens der unter-
nehmen bestrebungen gibt, dieses 
Datum um ein Jahr nach hinten zu 
verschieben. 

„ Mit dem Implementie-
rungs prozess haben wir 
vor etwa zweieinhalb 
Jahren begonnen.“
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5 Veranstaltungen

Umsatzsteuer 2015 – Aktuelle Brennpunkte

Die Veranstaltung informiert über die 
aktuellen entwicklungen im bereich 
der umsatzsteuer, wobei Neuerungen 
der gesetzeslage und ausgewählte 
entscheidungen des eugH und bFH 
sowie ihre Interpretation durch die 
deutschen Finanzgerichte im Vorder-
grund stehen. es werden typische 
Fallstricke behandelt und Lösungs-
vorschlä ge  aufgezeigt. ergänzt wird 
dieser Überblick durch die Darstellung 
ausgewählter Verwaltungsanwei sun-
gen. 

Dienstag, 17. März 2015 
Düsseldorf, in den geschäfts-
räumen von KPMg

Mittwoch, 18. März 2015  
berlin, in den geschäfts räumen 
von KPMg

Dienstag, 24. März 2015  
Freiburg, in den geschäfts-
räumen von KPMg

Mittwoch, 25. März 2015  
Karlsruhe, in den geschäfts-
räumen von KPMg

Mittwoch, 25. März 2015 
Nürnberg, in den geschäfts-
räumen von KPMg

Mittwoch, 25. März 2015  
Leipzig, in den geschäfts-
räumen von KPMg

Donnerstag, 26. März 2015 
Aachen, in den geschäfts-
räumen von KPMg

terMine / veranstaltungsOrte

Zielgruppe
Die Veranstaltung richtet sich an 
Leiter/-innen steuern, Leiter/-innen 
der umsatzsteuerabteilung und des 
Controllings von unternehmen sowie 
an steuerreferenten/-innen und Fach-
spezia listen/-innen umsatzsteuer.

Anmeldung
Weitere Informationen sowie den 
Link zur Anmeldung finden sie hier. 
Die Kosten für die Teilnahme an der 
Veranstaltung betragen 200 euro 
zuzüglich umsatzsteuer pro Person.
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6 Veröffentlichungen

An dieser stelle informieren wir sie 
regelmäßig über aktuelle KPMg- Publi-
kationen auf dem gebiet der handels-
rechtlichen und internationalen 
rech nungslegung.

Vor Kurzem in Fachzeitschriften erschienen:

Veröffentlichungen zu HGB

BilRUG Anpassung der umsatzerlösdefinition 
durch das bilrug

Db 8/2015,  
s. 385–389

Dr. Frank richter

BilRUG steuerliche Auswirkungen des bilrug ubg 9/2014,  
s. 590–595

Prof. Dr. gerrit Adrian

bisher in dieser reihe erschienen:

DRS 20 – Umsetzungsanalyse

IFRS 15 –  Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden 

DRS 20 – Konzernlagebericht

IAS 19R –  Paradigmenwechsel in der Pensionsbilanzierung

IFRS 11 – Joint Arrangements

Paradigmenwechsel in der Leasingbilanzierung

accOunting insights

Links zu internationalen KPMg-Veröffentlichungen:

IFRS Newsletter

Revenue IFrs Newsletter:  
revenue – issue 12, Feb 2015

Diese Ausgabe des IFrs Newsletter revenue beleuchtet 
die letzten entwicklungen zum neuen standard IFrs 15, 
denn IAsb und FAsb haben in ihrem Februar-Meeting 
beschlossen, änderungen am standard vorzuschlagen 
und vorzunehmen, bevor dieser wirksam wird.

In the Headlines

IFRS-Abschluss IFrs: New standards (2015/02) Vierteljährlich stellt KPMg eine Übersicht der IFrs zusam-
men, die zu diesem zeitpunkt verpflichtend anzuwenden 
sind. Die aktuelle Darstellung bezieht sich auf Abschlüsse, 
die zu dem oder nach dem stichtag 31. März 2015 auf-
gestellt werden. Darüber hinaus wird aufgezeigt, welche 
standards bereits zur frühzeitigen Anwendung frei ge-
geben sind.

Line of Business Publications

Revenue Accounting for revenue is changing: 
Impact on housebuilders

Mit dieser Veröffentlichung zum neuen revenue-standard 
soll ein Überblick über die Auswirkungen des standards für 
bauherrn gegeben werden und dargelegt werden, welche 
Handlungen in diesem zusammenhang zu betrachten sind.
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7 Ansprechpartner
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